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1 Vorbericht 

Der Finanzplan soll 
- einen Überblick über die mutmassliche Entwicklung der Gemeindefinanzen in den nächsten fünf Jahren 

geben, 
- Auskunft geben über die geplante Investitionstätigkeit, deren Auswirkungen auf das Finanzhaushalts-

gleichgewicht sowie deren Tragbarkeit, die Folgekosten und die Finanzierung der Investitionen, 
- geplante neue Aufgaben und deren Wirkung auf den Finanzhaushalt aufzeigen, 
- die Entwicklung von Aufwand und Ertrag, Ausgaben und Einnahmen sowie Bestandesgrössen darstellen. 
 
Der Finanzplan 
- ist ein Planungsmittel mit entsprechender Ungenauigkeit und Unverbindlichkeit, 
- ersetzt nicht eine Kreditfreigabe durch das zuständige Organ, 
- dient dem Gemeinderat und der Verwaltung als Führungs- und Koordinationsinstrument, 
- dient dem Gemeinderat und der Gemeindeversammlung als finanzpolitisches Führungsinstrument, 
- wird rollend den neuen Gegebenheiten angepasst. 
 
 
1.1 Grundlagen und Prognoseannahmen 
- Gemeindegesetz und Gemeindeverordnung des Kantons Bern 
- Jahresrechnung 2024 
- Budget 2025 und 2026 
- Finanzplan 2025 – 2029  
- Prognoseannahmen der kantonalen Planungsgruppe KPG und der Steuerverwaltung Kanton Bern 
- Hilfsmittel und Software: Finanzplanungsmodell der Kantonalen Planungsgruppe KPG, Finanzplanungs-

hilfe und FILAG-Berechnungshilfe der kantonalen Finanzdirektion. 
 
Externe Faktoren und Einflüsse wie Wirtschaftslage, Teuerung, Zinsentwicklung, Sparverhalten und überge-
ordnete Gesetzgebung haben einen grossen Einfluss auf die finanzielle Entwicklung der Gemeinde. Die Über-
sicht der verwendeten Prognoseannahmen ist im Kapitel 2 zu finden. 
 
 
1.2 Die wichtigsten Faktoren 
- Grosses Investitionsvolumen mit hohen Folgekosten. 
- Über die gesamte Planperiode wurde mit einer gleichbleibenden Steueranlage von 1.80 Einheiten der 

einfachen Steuer und einem Liegenschaftssteuersatz von 1.2‰ des amtlichen Werts gerechnet. 
 
 
1.3 Steuerentwicklung 
Die Schätzung der künftigen Steuererträge mit Zuwachsraten stützt sich auf die Steuerprognose, die Finanz-
planungshilfe des Kantons Bern sowie den Empfehlungen der Kantonalen Planungsgruppe Bern. Der vorlie-
gende Finanzplan wird mit einer Steueranlage von 1.80 Einheiten gerechnet. Ebenfalls bleibt der Liegen-
schaftssteuersatz über die ganze Planperiode unverändert bei 1.2‰ des amtlichen Werts. Bis ins Jahr 2030 
wird ein Bevölkerungszuwachs von rund 58 Personen erwartet.  
 
 
1.4 Investitionen 
Das vom Gemeinderat verabschiedete Investitionsprogramm bildet die Grundlage für den Finanzplan. Der 
Finanzplan zeigt auf, wie sich die geplanten Investitionen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht der Gemeinde 
auswirken. 
 
Das Investitionsprogramm enthält für die Jahre 2025 – 2030 Nettoinvestitionen im allgemeinen Haushalt (Steu-
erhaushalt) von CHF 36.198 Mio. Diese sind wie folgt über die Jahre verteilt (in CHF 1'000): 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

244 1'265 2'928 8'013 14'883 8'865 

 
Die grössten Investitionsprojekte sind die Schulraumplanung, die Sanierung der Schiessanlage sowie ver-
schiedene Strassensanierungen. Zusammen mit weiteren geplanten Investitionen belaufen sich die daraus 
entstehenden Folgekosten im Jahr 2030 auf rund CHF 803'000. Dies entspricht aktuell etwa eineinhalb Steu-
eranlagezehnteln. Eine detaillierte Übersicht der geplanten Investitionen ist im Kapitel 3.1 zu finden. 
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Das Investitionsprogramm der Spezialfinanzierungen 2025 – 2030 enthält Nettoinvestitionen von 
CHF 2.463 Mio. Diese sind wie folgt über die Jahre verteilt (in CHF 1’000): 
 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 

430 478 865 230 230 230 

 
Das detaillierte Investitionsprogramm ist in den Kapiteln 3.2 und 3.3 zu finden. 
 
 
1.5 Mittelflussrechnung 
Um den Neubau der Turnhalle zu finanzieren, musste die Gemeinde Bätterkinden drei Darlehen in der Höhe 
von jeweils CHF 4 Mio. aufnehmen. Diese Darlehen werden in den Jahren 2027 bis 2029 zur Rückzahlung 
fällig. Mit dem geplanten Investitionsvolumen von rund CHF 38.661 Mio. für den Gesamthaushalt über die 
gesamte Planungsperiode wird die weitere Aufnahme von Fremdmitteln unumgänglich sein. Bis zum Jahr 
2030 wird voraussichtlich ein zusätzliches Kapital von rund CHF 41 Mio. benötigt. Für die Neuverschuldung 
wird mit einem Zinssatz zwischen 1.25% und 1.75% gerechnet. Die Zinsbelastung steigt damit von CHF 0 im 
Jahr 2025 auf CHF 639’000 im Jahr 2030 an. Die Mittelflussrechnung ist im Kapitel 4 ersichtlich. 
 
 
1.6 Abschreibungen 
Das per 01. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 1.296 Mio. wird über 16 Jahre linear 
abgeschrieben. Dies ergibt jährliche Abschreibungen von rund CHF 81'000 bis ins Jahr 2031. Die Investitionen 
ab dem Jahr 2016 sind linear nach Nutzungsdauer der Anlagen abzuschreiben. Die Investitionen aus den 
Jahren 2016 bis 2024 belasten den Finanzhaushalt jährlich mit Beträgen zwischen CHF 597'400 und 
CHF 579’100. Die neuen Investitionen ab dem Jahr 2025 führen im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) zu 
einem steigenden Abschreibungsaufwand von CHF 26'000 im Jahr 2025 bis auf CHF 164'000 im Jahr 2030.  
 
 
1.7 Ergebnis allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) 
Die grösste Aufwandsteigerung ist in den Planjahren im Bereich Investitionsfolgekosten zu finden. Diese stei-
gen bis Ende 2030 auf CHF 803'000 an und verursachen damit den mit Abstand grössten Mehraufwand in der 
Erfolgsrechnung. Langfristig können diese Folgekosten nicht mit einer Steueranlage von 1.80 Einheiten ge-
tragen werden. 
 
Der Bestand der Neubewertungsreserve beträgt per Ende 2025 CHF 0. Ab dem Jahr 2026 entfällt daher die 
bisher jährliche Entnahme aus der Neubewertungsreserve in der Höhe von CHF 218’413. 
 
Der allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) schliesst im Jahr 2026 aufgrund der Einlage in die neue Spezialfi-
nanzierung Vorfinanzierung Verwaltungsvermögen mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3.917 Mio. ab. 
Für das Jahr 2027 ist hingegen mit einem positiven Ergebnis zu rechnen. Danach ist ab dem Jahr 2028 mit 
Aufwandüberschüssen zwischen CHF 140'000 und CHF 378'000 zu rechnen. Detaillierte Zahlen sind im Ka-
pitel 5.2 zu finden. 
 
 
1.8 Spezialfinanzierungen 
Die Auswirkungen bei den Spezialfinanzierungen sind in eigenen Finanzplänen abgebildet. Als Grundlagen 
dienen in allen Plänen die gleichen Prognoseannahmen wie im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) und 
die heute gültigen Gebührenansätze. Das Ergebnis der gebührenfinanzierten Bereiche ist im Kapitel 5.3 zu 
finden. 
 
Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung schliesst gemäss Finanzplan in jedem Jahr negativ ab. Die Aufwandüberschüsse lie-
gen zwischen CHF 41'600 und CHF 62'000. Dank des hohen Bestands im Rechnungsausgleich sind diese 
Ergebnisse gut tragbar. Der Rechnungsausgleich beträgt am Ende der Planperiode voraussichtlich immer 
noch über CHF 377’300, was in etwa dem 5-fachen jährlichen Gebührenertrag (ohne Anschlussgebühren) 
entspricht. Empfohlen wird ein Rechnungsausgleich von rund einem Drittel des jährlichen Gebührenertrags. 
Der Kostendeckungsgrad (Ertrag in % des Aufwands) liegt bei durchschnittlichen 78.5%. Die Einlage in den 
Werterhalt wird mit 80% getätigt. Der Bestand Werterhalt steigt bis 2030 auf 12.3% des Wiederbeschaffungs-
wertes aller Anlagen und Leitungen.  
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Abwasserentsorgung 
Die Abwasserentsorgung schliesst in den Jahren 2026 und 2027 mit Aufwandüberschüssen in der Höhe von 
CHF 8'700 und CHF 10'700 ab. Im Jahr 2025 und ab dem Jahr 2028 kann mit positiven Jahresergebnissen 
gerechnet werden. Die Ertragsüberschüsse liegen zwischen CHF 14'200 und CHF 43'600. Die Ertragsüber-
schüsse werden in den Rechnungsausgleich eingelegt, die Aufwandüberschüsse werden dem Rechnungs-
ausgleich entnommen. Bis ins Jahr 2030 steigt dieser auf CHF 2.162 Mio. an. Dies entspricht in etwa dem 4-
fachen jährlichen Gebührenertrag (ohne Anschlussgebühren). Der Kostendeckungsgrad liegt bei durchschnitt-
lich 102%. 
 
Abfallentsorgung 
Um den Bestand im Rechnungsausgleich zu verringern, schreibt der Abfall jährlich Aufwandüberschüsse zwi-
schen CHF 10'800 und CHF 51'600. Der Rechnungsausgleich kann dadurch per Ende 2030 auf CHF 305'600 
abgebaut werden, was in etwa dem 1.1-fachen jährlichen Gebührenertrag entspricht. Der Kostendeckungs-
grad liegt bei 90%.  
 
Feuerwehr 
Die einseitige Spezialfinanzierung Feuerwehr schliesst mit voraussichtlichen Aufwandüberschüssen von 
CHF 33'500 und CHF 39’400 ab. Es ist für die ganze Planperiode mit höheren Beiträgen an den Gemeinde-
verband Öffentliche Sicherheit Untere Emme (OESUE) zu rechnen. Grund dafür sind die geplanten Investitio-
nen in den Jahren 2026 und 2027 sowie 2029. Der Bestand Rechnungsausgleich wird bis 2030 auf 
CHF 14'600 sinken. Die Entwicklung ist zu beobachten.  
 
 
1.9 Eigenkapitalnachweis, Bestand Bilanzüberschuss 
Der per 01.Januar 2025 bestehende Bilanzüberschuss in der Höhe von CHF 4.423 Mio. wird zur Deckung der 
geplanten Aufwandüberschüsse verwendet. Ende 2030 beträgt dieser voraussichtlich noch CHF 3.578 Mio. 
Dies entspricht rund siebeneinhalb Steueranlagezehntel. Der Eigenkapitalnachweis ist im Kapitel 6 abgebildet. 
 
 
1.10 Kennzahlen Gesamthaushalt  

 

 
 
Investitionsanteil (INA) 
Der Mittelwert liegt bei 32%, was einer starken Investitionstätigkeit entspricht. Die Jahre 2028, 2029 und 
2030 liegen sogar bei 38%, 39% resp. 51% und deuten auf eine sehr starke Investitionstätigkeit hin. 
 
Bilanzüberschussquotient (BÜQ) 
Siehe in Kapitel 1.11 Kennzahlen allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt). 
 
Selbstfinanzierungsgrad (SFG) 
Liegt im Jahr 2025 bei 89% und befindet bis Ende Planperiode 2030 auf knapp 7%. Ein Wert unter 50% wird 
als ungenügend bezeichnet. 
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Zinsbelastungsanteil (ZBA) 
Der Zinsbelastungsanteil steigt von 0.6% auf 3.8% an und ist damit mittel bis erhöht. 
 
Selbstfinanzierungsanteil (SFA) 
Während der ganzen Planperiode bewegt sich der Selbstfinanzierungsanteil zwischen 4.0% bis 8.0%, was 
auf einen schwachen bis mittleren Handlungsspielraum hinweist. 
 
Kapitaldienstanteil (KDA) 
Der Kapitaldienstanteil (Zinsaufwand + Abschreibungen) bewegt sich zwischen 6% bis 10% und deutet auf 
eine tragbare Belastung hin 
 

 
 
Nettoschuld in CHF pro Einwohner (N/EW) 
Die Nettoschulden pro Einwohner bewegen sich von CHF 224 im Jahr 2025 bis CHF 10'194 ins Jahr 2030. 
Eine Nettoschuld, bis CHF 2’000 gilt als gering bis mittel. Ab einer Nettoschuld von CHF 2'001 ist die Netto-
schuld hoch bis sehr hoch. 
 
Massgebliches Eigenkapital in CHF pro Einwohner (MEK/EW) 
Diese Kennzahl ist eine Vergleichsgrösse und wird im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich verwendet. 
Der Mittelwert liegt bei CHF 2'521 und ist damit im mittleren Bereich. 
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1.11 Kennzahlen Allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) 
 

 
 
Selbstfinanzierungsgrad (SFG) 
Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, in welchem Ausmass Neuinvestitionen durch selbsterwirtschaftete Mittel 
finanziert, werden können. Der SFG startet bei einem Wert von 140% und bewegt sich gegen Ende der Plan-
periode um 3% resp. 5%. Ein Wert unter 50% wird als ungenügend bezeichnet. Ein Wert zwischen 50-100% 
wird als problematisch bis vertretbar eingestuft. 
 
Bilanzüberschussquotient (BÜQ) 
Der Bilanzüberschussquotient gibt Auskunft über Verhältnis des Bilanzüberschusses zu den beiden wichti-
gen Ertragsarten Steuern und Finanzausgleich. Der Quotient liegt bei 51% bis 38% und wird damit als «mit-
tel» definiert. 
 
 
1.12 Schlussfolgerung 
Der Investitionsbedarf bleibt auch nach der Realisierung der Turnhalle mit integrierter Tagesschule weiterhin 
hoch. Insbesondere der steigende Raumbedarf der Volksschule sowie notwendige Strassensanierungen müs-
sen berücksichtigt werden.  
 
In der Planperiode 2025 bis 2030 soll ein Investitionsvolumen von CHF 36.198 Mio. im allgemeinen Haushalt 
(Steuerhaushalt) realisiert werden. Um diese Investitionen umsetzen zu können, müssen Fremdmittel in der 
Höhe von rund CHF 41 Mio. aufgenommen werden, was zu einer erheblichen Verschuldung führen wird. Zu-
dem wird der allgemeine Haushalt (Steuerhaushalt) durch die neuen Investitionen bis Ende 2030 jährlich mit 
einem Abschreibungsaufwand zwischen CHF 26'000 und CHF 164’000 belastet. 
 
Auch die fehlenden Entnahmen aus der Neubewertungsreserve in der Höhe von CHF 218'413 wirken sich 
negativ auf das Rechnungsergebnis aus. 
 
Mit der in Jahr 2025 erfolgten Steuererhöhung von 1.70 Einheiten auf 1.80 Einheiten der einfachen Steuer 
sowie der Erhöhung der Liegenschaftssteuern von 1.0‰ auf 1.2‰ des amtlichen Werts ist der vorliegende 
Finanzplan für die Gemeinde Bätterkinden kurzfristig tragbar. Der Gemeinderat ist sich der angespannten 
finanziellen Situation bewusst, verfolgt diese aufmerksam und wird rechtzeitig die nötigen Massnahmen ein-
leiten. 
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1.13 Genehmigung 
Der Gemeinderat Bätterkinden hat den Finanzplan 2026 – 2030 an seiner Sitzung vom 13. Oktober 2025 
genehmigt. 
 
Bätterkinden, 13. Oktober 2025 
 
Gemeinderat Bätterkinden 
 
 
sig. P. Kuhnert sig. J. Kläy sig. M. Trachsel 
 
Peter Kuhnert Jocelyne Kläy Manuela Trachsel 
Gemeindepräsident Geschäftsleiterin Finanzverwalterin 
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2 Prognoseannahmen 
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3 Investitionsprogramme 

3.1 Investitionsprogramm allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) 
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3.2 Investitionsprogramm Wasser 
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3.3 Investitionsprogramm Abwasser 
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4 Mittelflussrechnung 
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5 Ergebnisse 

5.1 Ergebnis Gesamthaushalt 
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5.2 Ergebnis allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) 
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5.3 Ergebnis gebührenfinanzierter Haushalt 
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6 Eigenkapitalnachweis 

 


